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;RfSlqENTENKONFERENZ 

(3cr6N- ~.(q /ffC 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 
Wien I., Löwelstraße 12 

Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 I i 

A.Z} ) S - 186/N Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 
Betreff: 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. Z.: ........................................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

. 17. April 1986 WIen, am ..................................... .. 

~~f~il_~~_~~)_=.~~~~~~ ___ _ 
• 1- "'1 

Datum: 23. APR. 1986 :' 

I Verf",,-?1_il~[: 
, zllf 

Betreff: Entwurf eines Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes 
(APSG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs beehrt sich, dem Präsidium. des Nationalra~tes die 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Ent
wurf eines Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes (APSG)~mit 
der Bitte um. Kenntnisnahme zu überreichen. 

25 Beilagen Für den Generalsekretär: 
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~ 
PKÄSIDENTENKONFERENZ 

ARSCHRrFT 

DEI LANDWIlHSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Wien, am ........... J?~.~: .. ~.?~:.6 .... ........... . 
Wien 1., Läwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 0741. 63 77 31, Femschreiber 13/5451 

A. Z. ~ ;:.; .,. lÜ6/1'1 
Zum Schreiben vom 23. J~nner 1986 
Zur ~ahl 31.261/50-Vj2/26 

An (:as 
hundesministerium fur soziale Verwaltun0 

Stubenring 1 
1010 "lien 

Betreff' Jmt"'lurf GlD.eS Ar::)(~itsplatz-"",_iGhcrungsge;3;2tzes 
(iu?SG) 

0ie .2räsic;entenkonfcren::~ (::er ,Land.wirtschaf tskamm."rn Öster-

rDicll~ ~");:~(~hrt sir'4h t-.':::.rl l:'~undesmini ~·!-.':J-rj Ufn f;~r sot?ial::) Ver-_ ~ l'J <'e'_ _ '-" i' ·_.e l e' • • .,. •. ~ ._ '_._. '..., •• "'" 

waltung zum vorliegend2n Entwurf ein0s k~ndesgesetzes ~ber 

die Eicherung des ];,roeitsplatzes für ZUllt Pr~senz-· 060r Zi-

vilciienst einbcruf(:;ne l~r:t.x::i·tnehmer U~.rb0;itsplatz-Siche-

rungsgesetz - APSG) folgende Stellungnahme zu ~bcrmitteln: 

Grun~sät~lich verweist die Präsidentenkonferenz darauf, 

daß die Land- und Borstwirtscnaft seit jeher die Notwendig

keit ~er ~andesverteidigung und damit das Bundesheer bejaht 

hat. TrD'ezaem muß der vorliegende Entvurf kritisch beur

teilt wer6en, da der ~r~senzdienst eine Leistung f~r die 

Allgemeinheit darstellt und es daher nicht zu rechtfertigen 

ist, alle daraus erwachs2nden arbeitsrechtlichen Belastung

en <.'i,ei') Di'2nscgeber aufzu;::rlegen. lJer :uic.:mst f~r öie Allge-

meinheit Doll 'ce auci:l ... mn eüeser hono:ciert 'itlerden. Un ter 

versucht werden, 

6ie ~asten - soweic ill~glich - gerecht zu verteilen. 

Dur<.:h c'.en vorliegen(i.(~n :,~:n·tw1..1rf wird i.n ,,,,rster {,inie der 

Arbei~geber verpflicht2t, die Lasten zu tragen, Lasten, 

die im Int'2resse Cer Al.lg.:;meinheit lm(~o von eier Allgemeinheit 

zu tragen wären. Diese VOrgangs\veisG lehnt aie Präsidenten-
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]<onferenz ab. 

Die land- und fors~wirtschaftlichen betriebe sind auf Grund 

ein,;r vorqesehenen \T(~rfassungE'.bestin'i;lUng (§ 1 Abs. 2) durch 

den vorlj,;genden Ent~mrf unmittelbar b~troffen. 

Zu den (~inzelnen besd.Il.li"lungen ces vorli8geno(:m Entwurfes 

bemerk·i.: 0i8 ?räsident:clü;:onferenz folg;2I~(:es: 

Diese :~:es·timmung en'i:häl~c eine sank·tionslnse Litteilungs

pflicht ~2S zum Pr~senz- oder ZivilGienst einberufenen 

( 

• \ 1. • ' .~, .. , <. 1 • t 1 7.ugC·j':'J.CEi:;:nen I flrDC1_·UW{E,'ers gegenHY2:L' C27(\ hroe1 ge;:>er. 

Die in 6Gn Lrläuterungcn angef~hrte allf~llige Schadcner

satzpfl.i.c!l·t ist im;in')lL::l< auf 0.ie an (~_2 Durchse·tzung 

eines 2chadenersat~cs gestellten Anfor{erungen in der Praxis 

fast ni~ realisierbar, so daß sie in aar degel keine Sank

tion ciarstellt. 

Es is·t nicht ersicl:'lcLLch. ~i;arum von (er bisherigen Regelung 

abgegangen wird, an ~i8 Unterlassung ~er Mitteilung den 

Verlus'c Ö.05 :~(ündigun(Js:Jchutzes zu ;cnli.,~f8n. Dieser Verlust 

des ~ündigungsschutzes stellt eine wirksame Sanktion dar. 

Dem .?"rbeitnehmer i~Yi: 6ie i.:itteilunq (\urchaus zurnutbar, ohne 

daß ar belastet wirE. ~er Arbeitgeber hat ein legitimes 

rnteressi~. rechtzeitig ~OD der Einberufung (Zuwei~ung) zu 

erfc:;Jl.ren, weil c:arnit r,.'J.2s '2nt.lich2 ,~(Uc:·;:\rli.rkungen auf die be-

trienliche Organisation gegeben sinQ. Uieses Interesse wird 

besonCers bei der r~glichkeit einer l~ngeren Zeitverpflich

tung evident. 

Im 2i~blick auf ~iese Überlegungen verlangt die Pr~siden

tenkonferenz di0 slnngem~~e beibehaltung der bisherigen 

iZegelung. 
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Zu G 6 Abs. I: 
" 

Auf Grund der taxativen Aufzählung jener 2älle, in denen 

eine i!'ristenhernmung eintri tt, ist eine ausdrückliche Rege

lung (;.er :'.)efristeterl Dienstverhältnisse z"riar nicht notT,ven

dig (i:;rläuternde I::em\2rlnmgen Seite "1), (,~och sollte aus 

Gründen der Rechtssicherheit und ~larheit im Gesetz aus-

C.aß c.er h;;üauf der' vereinbarten 

Zelt hei ,~lnem befristeten Dienstverllält;:lis durch C:ie Ein

berufung nicht berünrt b:;:tH. gehemmt ~;ircL ljer bisherige 

§ 13 war f~r die Praxis eine angeneh2c ~larstellung und 

somit ~icht bedeutungslos. 

Zu -,.' 0 'PJ)s. 3: , 

Zur "aarstellung soll es Lr, Zitat :,!: JA l\bs. 1 i~. 1 t. auch 

"unö 2" angefügt \vercen. Der Ent\';urf übernimmt die Hegelung 

C:es bisherigen ~ 12 il:bs. 2. Bisher gab GS jedoch Cen neuen 

ZustiMuungsgrund des ~ 14 Abs. I Z. 2 ~es Entwurfes nicht. 

Die jetzt vorgesehene Zustimmung zur ~;:~ln(:agung auf Grund 

einer ~rkrankung oder eines Ungl~cksfalles läßt es nahelie

gend erscheinen, daß auch bei einer 2US dieseM Grund aus

gesprochenen K~ndigung &as Einigungsamt das Nichteintreten 

der L:'emErtmg auss:i?ri,,!ht. .f,n ein\·~ \1ei terbeschäftigung ist 

unter Gen in Z. 2 genannten Voraussetzungen, ebenso wie bei 

der Stillegung, nicht zu 6enken. Di0 verlangte Erg~nzung 

sollte eaher vorgenon@2n wer&Jn. 

Die 2räsic~entenkonferenz spricht sL.;h c.f.I.:cür aus 9 daß eie 

bisheriq2 ~:egelung o(:-!ib2halten Hird. J:',isher galt der nicht 

rechi:::>;0i,tigG 1j'iiederantrict der p.rbei,t als vorzeitiger Aus

tritt ohne wicntigen Grund. Diese Rechtsfolge erscheint 

logisch richtig. Auch sonst liagt ein ~lstritt vor. wenn 

jeman~ nicht mehr zur Ar~eit erscheint. 
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Der }:;nt'VlUrf si8ht nun vor, daß der Vichtantritt cl.8r Ar:Jeit 

einen Entlassungsgrune carstellV. Entlassungen m~ssen jedoch 

unv8rz~glich ausges?rochen werden, so 6aß der Arbeitgeber 

t~tig werden muß. F~r ~en Arbeitgeber wird es jedoch in 

aller Hegel kaum m6g1ich sein, GaB er e2n zeitpunkt, zu dem 

der Arbeitnehmer den Dienst wieder antreten muß, kennt. 

Das gilt f~r cien ordentlichen t'räsen2',dienst ebenso wie be-

sonders f~r eine Zeitv0rpflichtung. wenn ~er Arbeitnehmer 

den Arbeitgeber über c:ie Dauer c'lcr eingegangenen Verpflich

tung nic.rlt genau in:eornd-l.2!rt hat. fji·..; im ;:;ntwurf vorgesehene 

,i:..ösung i.st daher praktisch kaum dUJ::'chfi.:hrbar. Es sollte 

dah2r wie ~ishar bei 6er ~~gelung ~ezogen auf Werktage (6) 

bleiben bzw. sollte zumindest statt rl.!1verzi.i.glich "'am 

n~chstfolgenden~Jer;,,'cag ,; angefiihrt T'le:cö,en 0 

VonJeg ist anzuerkennen r daß der ;:!:ntV1urf nur jene Zeiten 

eines Pr~senzdienstes als anrechenbare Dienstzeiten quali

fizL~rt r zu denen. der Arj')eitnchmer nacll dem Hehrgesetz ver

pflichtet ist. 

Problematisch erscheint ~enoch die Anrechen.barkeit eines 

Pr~senzc.~ienstes nach ~) 27 Abs. 3 Z. 1 nehrgesetz, soferne 

es sich um einen Einsat7~ gern~ß § 2 l\bs 0 ]. lit. c des liehr-

gesetzes halHielt, also Uill eine IÜlfeleistung des Bundeshee

res bei ~l~mentarereignissen und ungl~cksf~llen außerge

wöhnlichen Umfar.ges. ~Li1 (desen E~llen ist eine andere 

rechtspolitische Wertung notwendig. Es ist nicht gerecht

fertigt, f~r cterartige Eins~tze im Interesse der Allgemein

heit den Arbeitgeber zu belasten. 
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Zu f! 9 Abs. 1 : 

Der v!egfall der Urlaubsaliqu0tierung in der ';,veitaus üher

wiegenden Zahl der :?älle bedeutet eine beträchtliche Nehr

belastung der Arbeitgeber zugunsten (es Arbeitnehmers und 

des };'lundes. Eine Aliouotikrung des LJrlaubsans?ruches soll 

nur mehr in jenen B~llen eines außerordentlichen präsenz

dienstes erfolgen, in denen ein Dienstireistellungsanspruch 

gegenüber dem Bundesheer besteht. Jer l\rheitgeber hat somit 

für jeden ordentlichen Pr~senzdienst ~en vollen Urlaub zu 

gewähren. 

Die einG,~itige Belastung des l.rbd.tgeb-~:cs muß entschieden 

abgelehnt \;;erc;en, \\I'eil es hier zu ein~r einseitigen unbe

grünC;cten belastung des A,rb(;d tgebers ;~orm:rlt. Im übrigen 

erweist Inan durch eine 6erartige l\egelnng den Bestrebungen 

zur 11eKärrqfung cer Ciug-Gl1carbeitslosi9keit ;<einen g'lten 

Dienst i' \:J2il sich (,ie l-',.rbei tgeber h~1'cen werden, Jugendliche 

einzustellen, die dem Pr~senzdienst noch nicht abgeleistet 

haben. 

vJeitere Bedenken gegen di~ vorgesch1agc:me Bestimmung ergeben 

sich dahingehend, ~aß außerordentliche pr~senzdienste in 

f'orm einer Kaclerübung nach ~~ 29 Hehrgesetz und einer frei

wil1ig8n Baffen~bung nach § 30 Wehrgesetz mit d8r Begrün

dung nich-i: erwähne werden, claß es der .i'.rbeitgeber in der 

Hand habe u ob eine }·üiquotierung 6es Urlaubsanspruches 

ein'tric':: oder nicht 0 Die Begründung in den Erläuternd.en 

Bemerkungen (Seite 11) - ~hat der Arb8itgeber einer längeren 

Einberufung zu,gestimmt Q dann akzeptiert er damit auch den 

vollen Drlaubsanspruch( - bedeutet nichts anderes als, daß 

der Arbei,tgeber eben zu zahlen nat, i:Tenn er ( .... as nicht weiß. 

Diese ~echtsfolge ist abgr auch arbeitsrechtlich versierten 

Personen nicht ohne 1.'leiteres erkennbar 0 umso weniger dem 

durchschni ttlichen Arbeit,geber. Es vJ'ära Aufgabe des Gesetz

gebars ,_ den Ge~,etzes-te}':'t so zu iormulieren, daß sich der 

betroffene Staatsbürger auch auskennt. 
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Soll'ce es trotz der oben angeführten }!'or6.erung nach Aloquo

tierung des Urlaubsans9ruches bei ~ieder Art der präsenz

diensthüstungg doch bei Abs. 1 des Entuurfes bleiben, so 

mÜß·te darin das Zitat auf"§ 27 Abs. 3, Z. 2, 3, .it.2 und 7 

des \'Jehrgesetzes 'I qeände.ct werden. 

Zu ~. 11; 

In l\bschn:i. tt III des ~:;nt"'7urfes sine:;. "f::onc1erb(~stimmungen 

für Bedienstete des öffentlichen Dienstes" Gnthal ten. In 

~~ 20 l';,.bs. 7 erhalten l\rbei tqeber des öff,~ntlichen Dienstes 

eine interessante Soneerstellung. UR~ach kann Zeitsoldaten 

eie Lienstwohnung abweichend von 5 11 entzogen werden. In 

diesem Zusammenhang stell·t sich die f:·'ra.ge nach der sachli

che:rl ;~echtfertigung dieser gesetzlichen Diffen~nzierung, 

wobei durchaus Überlegungen im Binblicl( auf den Gleicheits

satz anzustellen sind. \~nn nicht einmal der Arbeitgeber 

des öffentlichen Dienstes bereit ist, länger dienenden Sol

daten 6ie DienstWOhnung ~~u belassen, so muß das umso mehr 

auch für die privaten Arbeitgeber gelten. Hier wird die 

v1ertung über di2 Auf teilung der Lastcn in einem Haße ver

schoben, daß nicht einmal die Erl~uternden Bemerkungen dafür 

eine Begründung gefund~n haben. Die auf Geite 24 getrOffene 

Unterscheidung zwischen Dienstwohnung tmd sogenannter I-Jatu

ralwohnung kann selbst den Ent\-mrfsverfassern nicht geläufig 

sein. Die Regelung des öffentlichen Dienstes Gollte auf 

alle Arbeitgeber Anwendung finden. 

Zu § 12 P.bs. 2: 

Hinsichtlich dieser Piestiramung gilt ((as zu ~ 5 Ausgeführte. 

Bisher verlor der Arbeitnehmer scinen R~ndigungsschutz. 

wenn er seiner Hittteilungspflicht über die bevorstehende 

Einberufung zum Präsenz':~ienst bzw. (~.er zUv,J'eisung zum Zi vil

dienst binnen 6 Werktagen nicht nachkam. Nach der Vorlage 

ist eine ;'Nacherklänmgsfrist" einge:tührt. Das erscheint 
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nicht notweneüg. Es 9il't das zu § 5 Gesagte. 

Zu f$ 13~ 

Ein vierjähriger K~n6igungsschutz fijr Zeitsoldaten, die 

sich selbst zu diesem Dienst melden, bedeutet (bei allem 

Verständnis für die Uo·twen(~igkeit von ~;eitsoldaten in einem 

modernen ~eer) eine nichtvertretbare ~inschränkung der Dis

positionsmöglichkeiten der Dienstgeber. Das trifft speziell 

für Betriebe mit \.,0nigen Dienstnehmern zu. Dazu kommt, daß 

die bc::las·tung bei P(~rsonen eintritt, Ci,ie erst relativ \'leni

ge Dienstzeiten zurijckgelegt haben. ~ar etwa ein Dienstneh

mer 1 Jahr bei einem land- und forstwirtschaft lichen 

Dienstgeber beschäftigt und verpflichtet er sich dann als 

Zeitsoldat beim Bunfesheer zu bleiben, so beträgt seine 

Gesamteienstzeit 5 .Ja.hre. Er hat 6ann eine Abfertigung im 

Ausmal;', von 20 % des Ciahresentgeltes zu erhalten. Diese Ver

pflichtung trifft gerade kl02ine Betriebe empfindlich. 

Solche Belastungen sin~ dazu geeignet, die Tenden~ zu ver

stärken, nur Dienstnehhter mit abgeleist'cten Präsenzdienst 

einzustellen. 

Hier gelten die zu ~ 11 angeführten Bemerkungen. 

Abschließend venleist die Präsidenten]conferenz darauf f daß 

durchaus andere Nege zur I.lösung des Problems denkbar sind. 

Dazu gehört etwa die Anlehnung an das Invalideneinstel

lungsgesetz oc.er die !'i[öglichkeit Zei·tsoldaten in der Heeres

verwaltung oder in der 3ffentlichen Verwaltung unterzu

bringen, allenfalls vorrangig einzustellen. Als Alternative 

wären derartige Lösungen zu überlegen. 
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wunschgemäß ~Jerdl2n 25 ~'ilischriften dieser ßtellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär~ 
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